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 Veröffentlicht am 30.09.1997

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §339 Abs1;

GewO 1994 §339 Abs3 Z2;

GewO 1994 §366 Abs1 Z1;

VStG §21 Abs1;

VStG §5 Abs2;

Rechtssatz

Schwierigkeiten bei der Bescha9ung des zur Gewerbeanmeldung vorzulegenden Strafregisterauszuges vermögen

schon deshalb eine Verringerung des Verschuldens des Besch an der unberechtigten Gewerbeausübung nicht zu

bewirken, weil die Berechtigung zur Ausübung des Gewerbes nicht davon abhängig war, ob diese Urkunde leicht oder

schwer beschafft werden kann.
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